
 
 

 

 

Bei der Gemeinde Sonsbeck ist ab dem 01.04.2016  

 

 

die Stelle einer teilzeitbeschäftigten Reinigungskraft 
(9,00 Stunden/Woche) 

 

für die Unterhaltsreinigung des Rathauses befristet bis zum 09.10.2017 zu besetzen. Es 

handelt sich um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis (450,00 €-Regelung). 

 

Die Reinigung des Rathauses erfolgt montags bis donnerstags in der Zeit von 16.30 Uhr bis 

18.15 Uhr, freitags von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Die Entlohnung erfolgt nach Entgeltgruppe 

1 TVöD. Darüber hinaus werden die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 

gewährt. 

 

Bewerber/innen - die nach Möglichkeit aus dem Raum Sonsbeck stammen sollten - richten 

ihre Bewerbung bitte bis zum 15.02.2016 an den Bürgermeister der Gemeinde Sonsbeck, 

Produktbereich 1.1, Herrenstraße 2, 47665 Sonsbeck, Tel.: 02838/36-110. 


